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I/A-PUNKT-VERMERK 

Absender: Generalsekretariat des Rates 

Empfänger: Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 

Betr.: Entwurf einer VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/1755 in Bezug 
auf die den Mitgliedstaaten im Rahmen der Reserve für die Anpassung an 
den Brexit zugewiesenen Beträge (erste Lesung)  

– Annahme des Gesetzgebungsakts 

= Erklärung 
 

Bulgarien hat die nachstehende Erklärung für das Ratsprotokoll abgegeben: 

Im Einklang mit dem geltenden Rechtsrahmen für die Reserve für die Anpassung an den Brexit hat 

Bulgarien ordnungsgemäß einen Zahlungsantrag für vor dem 30. September 2024 getätigte geprüfte 

Ausgaben in Höhe von 882 158,92 EUR eingereicht, die von der Europäischen Kommission noch 

nicht erstattet wurden. 

Vor diesem Hintergrund ist Bulgarien der Auffassung, dass der oben genannte Betrag von dem 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/1755 in Bezug auf die den Mitgliedstaaten im Rahmen 

der Reserve für die Anpassung an den Brexit zugewiesenen Beträge [2025/0289 (COD)] nicht 

berührt werden sollte. 
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